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Rechtsanwälte 
Mielke, Sonntag, Bernzen, Heggemann 
z.H. Herrn Rechtsanwalt Matthias Brandes 
Mönckebergstraße 19 
D-20095  Hamburg …………….…, ……………… 

 

 

 

 

 

Betreff: Forderung der Firma Studia Opera Gmbh 
 Mein Telefonanschluss .............................. 
 Ihr Schreiben vom ..................................... 

 

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt! 

 

Zu Ihrem Schreiben teile ich Ihnen mit, dass ich nie einen Mehrwertdienst Ihrer Mandantschaft in 
Anspruch genommen habe. Desweiteren bestreite ich, dass von meinem Anschluss aus überhaupt 
solche Dienste in Anspruch genommen worden sind. Nur der Vollständigkeit halber weise ich 
deshalb darauf hin, dass der OGH bereits mit Entscheidung vom 27.05.2003, 1 OB 244/02 t, 
entschieden hat, dass der Inhaber eines Telefonanschlusses nicht automatisch für die 
Inanspruchnahme von Mehrwertdiensten haftet, die von diesem Anschluss aus erfolgt sein sollen.  
Außerdem, dieser Einwand erfolgt lediglich höchst hilfsweise, ist auch nie in irgendeiner Form der 
gesetzlich vorgesehene Entgelthinweis erfolgt.  

Ich fordere Sie daher hiermit auf, zu bestätigen, dass keine weiteren Forderungen gegen mich 
geltend gemacht werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen! 

 


